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Zur Eintragung von Rentenberatern in das 

Rechtsdienstleistungsregister*

Rechtsprechung

§ 1 Abs. 3 Satz 2, § 3 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 3 RDGEG ver-
schafft Personen mit einer 
Alt-Erlaubnis nach Artikel 1 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 RBerG einen 
Anspruch darauf, neben einer 
bereits erfolgten Registrierung 
im Bereich „Rentenberatung“ 
auch im Bereich „registrierte 
Erlaubnisinhaber“ registriert 
zu werden, und eröffnet da-
mit einen – wegen der nach 
dem RBerG nicht vorgesehe-
nen Verpflichtung zur Unter-
haltung einer Haftpflichtver-
sicherung – eingeschränkten 
Bestandsschutz.
Eine isolierte Tätigkeit auf den 
Rechtsgebieten des Schwer-
behindertenrechts sowie der 
Kranken- und Pflegeversiche-
rung steht im Rahmen einer 
erfolgten Registrierung nach 
dem RDGEG derzeit nur re-
gistrierten Erlaubnisinhabern 
offen.

Urteil des Verwaltungsgericht 

Mainz - 4 K 642/10.MZ – vom 

18. Februar 2011 

In dem Verwaltungsrechtsstreit gegen 
das Land Rheinland-Pfalz, vertreten 
durch die Präsidentin des Landgerichts 
Mainz, wegen des Rechts der freien 
Berufe auf Eintragung in das Rechts-
dienstleistungsregister, Rentenberatung, 
hat die 4. Kammer des Verwaltungsge-
richts Mainz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 21. Januar 2011 für 
Recht erkannt: 

Soweit der Kläger die Klage zu-
rückgenommen hat, wird das Ver-
fahren eingestellt. 

1.

2.

Im Übrigen wird der Beklagte 
unter teilweiser Aufhebung des 
Bescheides vom 27. Februar 2009 
und des Widerspruchsbescheides 
vom 09. April 2010 verpflichtet, 
den Kläger im Bereich „registrier-
te Erlaubnisinhaber“ im Rechts-
dienstleistungsregister zu registrie-
ren. 
Von den Kosten des Verfahrens tra-
gen der Kläger ¼, der Beklagte ¾. 

Tatbestand

Der Kläger begehrt eine über sei-
ne bestehende Registrierung im 
Rechtsdienstleistungsregister als 
Rentenberater hinausgehende Re-
gistrierung. 
Der Kläger beantragte unter dem 
19.6.1995 seine Zulassung als 
Rentenberater. 

Der Präsident des Landessozialgerichts 
Rheinland-Pfalz teilte dazu auf Anfrage 
unter dem 31.10.1995 dem Präsidenten 
des Landgerichts Koblenz als Regis-
trierungsbehörde mit, dass der Kläger, 
der die Erteilung einer umfassenden 
Erlaubnis nach Artikel 1 § 1 Satz 2 
Nr. 1 Rechtsberatungsgesetz – RBerG 
– für den gesamten Sachbereich des 
Rentenberaters (gesetzliche Kranken-,
Unfall-, Renten-, Pflegeversicherung 
sowie Versorgungs- und Schwerbehin-
dertenrecht) beantragt habe, sicherlich 
durch seine bisherige berufliche Tätig-
keit umfangreiche Kenntnisse in den 
Rechtsgebieten der Sozialversicherung 
erworben habe, dass jedoch ein Nach-
weis ausreichender Sachkunde bislang 
nicht als erbracht anzusehen sei. Es 
werde daher ein Sachkundetest für er-
forderlich gehalten. Diesen absolvierte 
der Kläger mit Erfolg. Gegenstand der 
schriftlichen Prüfung war neben dem 

Rentenrecht unter anderem die Pfle-
geversicherung (Testaufgaben A, Frage 
11: Leistungspflicht der Pflegeversi-
cherung bei Wohnsitz im Ausland), das 
Schwerbehindertenrecht (Testaufgaben 
A, Fragen 5 und 6) und die gesetzliche 
Krankenversicherung (Testaufgaben A, 
Fragen 12 – 14). Nachdem sich bei den 
schriftlichen Testaufgaben auf dem Ge-
biet des Schwerbehindertenrechts und 
des Krankenversicherungsrechts nach 
Auffassung der Prüfer kleine Schwä-
chen gezeigt hatten (so bei den Krite-
rien zur Feststellung des Grades der Be-
hinderung und bei der Dauer des Kran-
kengeldanspruchs in einer bestimmten 
Situation) seien in der mündlichen 
Sachkundeprüfung dazu und auch zu 
anderen Themen vertiefende Fragen 
gestellt worden. 

Daraufhin erteilte der Präsident 
des Landgerichts Koblenz mit Be-
scheid vom 26.7.1996 dem Kläger 
gemäß Artikel 1 § 1 Abs. 1 Nr. 1 
RBerG die Erlaubnis zur Rechts-
beratung als Rentenberater. 

Die Erlaubnis berechtige nicht zum 
mündlichen Verhandeln in Angelegen-
heiten der Sozialgerichtsbarkeit vor 
den Sozial- und Landessozialgerichten. 
Nach § 4 Abs. 2 der Zweiten Ausfüh-
rungsverordnung zum Rechtsbera-
tungsgesetz werde die Weisung erteilt, 
dass der Kläger die Berufsbezeichnung 
„Rentenberater“ zu führen habe. Hin-
sichtlich des Umfangs der erteilten Er-
laubnis und der Ausübung der Tätigkeit 
gälten die Vorschriften des Rechtsbera-
tungsgesetzes sowie der hierzu ergange-
nen Ausführungsverordnungen. 

Im Mai 1997 beantragte der Kläger 
beim Präsidenten des Landessozialge-
richts Rheinland-Pfalz die Zulassung 
zum mündlichen Verhandeln vor den 

Auszug-Rechtsprechung-Urteilstex1   1 4.4.2011   09:08:18



Asgard-Verlag Dr. Werner Hippe GmbH
Einsteinstraße 10, 53757 Sankt Augustin
Tel. 02241-31 64-0, Fax 02241-31 64-36 

Die Rentenversicherung
Organ für den Bundesverband der Rentenberater e.V.

52. Jahrgang

Heft 4 – April 2011

– Auszug Seite 67 bis 75 – 

Gerichten der Sozialgerichtsbarkeit des 
Landes Rheinland-Pfalz. 

Unter dem 26.6.1997 gestattete 
der Präsident des Landessozialge-
richts Rheinland-Pfalz dem Kläger 
im Rahmen der Erlaubnis vom 
26.7.1996 gemäß § 73 Abs. 6 SGG 
i. V. m. § 157 Abs. 3 ZPO das 
mündliche Verhandeln vor den 
Sozialgerichten Koblenz, Mainz, 
Speyer und Trier sowie dem LSG 
Rheinland-Pfalz. 

Mit Beschluss vom 11.2.2000 wies das 
Sozialgericht Koblenz den Kläger als 
Bevollmächtigten in einem Verfahren, 
das auf die rückwirkende Zahlung von 
Pflegegeld gerichtet war, zurück. Die 
Vertretung in Angelegenheiten der so-
zialen Pflegeversicherung sei nicht von 
der dem Kläger vom Präsidenten des 
Landgerichts Koblenz erteilten Er-
laubnis nach Artikel 1 § 1 Abs. 1 Satz 2
Nr. 1 RBerG gedeckt. Die soziale Pfle-
geversicherung habe keine Renten-
gewährung zum Gegenstand, es gebe 
auch keine Annexkompetenz aus dem 
Begriff des Rentenberaters. 

Auf die Beschwerde des Klägers 
hob das Landessozialgericht Rheinland-
Pfalz mit Beschluss vom 23.5.2000 (Az.: 
L 5 B 34/00) den angegriffenen Be-
schluss des Sozialgerichts auf, weil der 
Kläger die notwendige Erlaubnis zur 
Besorgung fremder Rechtsangelegen-
heiten auch auf dem Gebiet der sozia-
len Pflegeversicherung besitze. Zur Be-
gründung wurde dargelegt, dass in der 
Erlaubnisurkunde vom 26.7.1996 nur 
auf die Vorschriften des Rechtsbera-
tungsgesetzes und der dazu ergangenen 
Ausführungsverordnungen verwiesen 
worden sei, ohne die zulässigen Tätig-
keitsfelder jedoch näher zu bezeichnen. 
Diese seien auch aus den in Bezug ge-
nommenen Rechtsvorschriften nicht 
zweifelsfrei ableitbar. Ausweislich der 
Personalakten des Klägers sei die Jus-
tizverwaltung jedoch von der Beantra-
gung einer umfassenden Erlaubnis für 
den gesamten Sachbereich des Renten-
beraters (gesetzliche Kranken-, Unfall-,
Renten-, Pflegeversicherung sowie 
Versorgungs- und Schwerbehinderten-
recht) ausgegangen, und auch der dem 
Kläger abverlangte Sachkundetest habe 
sich auf Kenntnisse im Pflege-, Kran-

ken- und Unfallversicherungsrecht so-
wie Schwerbehindertenrecht erstreckt. 

Demnach erfasse die unter dem 
26.7.1996 erteilte Erlaubnis Angelegen-
heiten der sozialen Pflegeversicherung 
in erweiterter Auslegung. Dies sei auch 
mit dem gesetzlichen Begriff des Ren-
tenberaters vereinbar. Zwar kenne das 
Pflegeversicherungsrecht keine Ren-
tenleistungen, aber durch die Einbezie-
hung der krankenversicherungspflichti-
gen Rentner in die Versicherungspflicht 
der sozialen Pflegeversicherung sei ein 
Zusammenhang mit dem Begriff Rente 
noch gegeben. Unter dem 17.10.2000 
erteilte der Präsident des Landessozial-
gerichts Nordrhein-Westfalen dem Klä-
ger im Rahmen seiner Erlaubnis nach 
dem Rechtsberatungsgesetz die Zulas-
sung zum mündlichen Verhandeln vor 
den Sozialgerichten des Landes Nord-
rhein-Westfalen und dem Landessozial-
gericht Nordrhein-Westfalen. 

Unter dem 3.1.2001 teilte der Prä-
sident des Hessischen Landessozialge-
richts mit, dass er dem Kläger die Er-
laubnis zum mündlichen Verhandeln vor 
den Sozialgerichten der Hessischen So-
zialgerichtsbarkeit und dem Hessischen 
Landessozialgericht für Rechtsstreitig-
keiten auf dem Gebiet der gesetzlichen 
Rentenversicherung, Sozialversicherung 
und dem Schwerbehindertenrecht er-
teilt habe. 

Aufgrund einer Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 
22.12.2000 (1 BvR 717/97), wonach 
die Erlaubnis, als Rentenberater tätig zu 
sein, nicht die Befugnis erfasse, auf dem 
Gebiet der Arbeitslosenversicherung zu 
beraten teilte der Kläger mit, dass er 
seinen Briefkopf hinsichtlich des Ar-
beitsförderungsrechts dementsprechend 
geändert habe. 

Nach Inkrafttreten des Rechts-
dienstleistungsgesetzes zum 
1.7.2008 beantragte der Kläger 
mit Schriftsatz vom 22.12.2008 
die Registrierung nach § 10 Abs. 1
Satz 1 Nr. 2 Rechtsdienstleis-
tungsgesetz – RDG –. Die Regis-
trierung solle im Umfang seiner 
bisherigen Befugnisse nach dem 
Rechtsberatungsgesetz erfolgen. 

Im beigefügten Antragsformular gab er 
an, Alt-Erlaubnisinhaber zu sein und 

im Bereich Rentenberatung nach § 10 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RDG ohne Ein-
schränkungen registriert werden zu 
wollen. Auf Nachfrage wies er das Be-
stehen einer Vermögensschaden-Haft-
pflichtversicherung mit einer Versiche-
rungssumme von 300.000 Euro pro 
Versicherungsfall nach. 

Mit Bescheid vom 27.2.2009 
wurde ihm mitgeteilt, dass er am 
13.2.2009 im Bereich Renten-
beratung in das Rechtsdienstleis-
tungsregister eingetragen worden 
sei.
Die Registrierung gerichtlicher 
Vertretungsbefugnisse sei nicht 
erforderlich, da Rentenberater im 
Umfang ihrer Befugnisse nach 
§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RDG als 
Bevollmächtigte vor dem Sozial-
gericht und dem Landessozialge-
richt vertretungsbefugt seien (§ 73 
Abs. 2 Nr. 3 SGG). 
Aus der beigefügten Registrie-
rungsbestätigung ergibt sich, dass 
der Kläger (lediglich) im Bereich 
„Rentenberatung“ und ohne wei-
tere Zusätze registriert worden 
war. 
Dagegen legte der Kläger un-
ter dem 14.1.2010 Widerspruch 
ein, soweit die gerichtlichen Ver-
tretungsbefugnisse, vor allem vor 
dem Sozialgericht auf dem gesam-
ten Gebiet des Schwerbehinder-
tenrechts, aber auch des Kranken- 
und Pflegeversicherungsrechts bei 
der Registrierung nicht gesondert 
ausgewiesen worden seien. 

Zur Begründung führte er aus, dass der 
Widerspruch zulässig sei, weil in Er-
mangelung einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung in dem Schreiben vom 27.2.2009 
die Jahresfrist für den Widerspruch lau-
fe. Ein Rechtsschutzbedürfnis ergebe 
sich daraus, dass ihn das Sozialgericht 
Koblenz mit Beschluss vom 28.12.2009 
als Prozessbevollmächtigten in einem 
Klageverfahren zurückgewiesen habe, 
weil er nicht als registrierter Erlaubnis-
inhaber im Rechtsdienstleistungsregister 
registriert sei. Es sei auch kein weiterer 
Umfang der Vertretungsbefugnis regis-
triert. Weil also das Sozialgericht der 
Tatsache, dass seine Vertretungsbefugnis 
auf dem Gebiet des Schwerbehinder-
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tenrechts nicht explizit in das Register 
eingetragen ist, die Bedeutung zumesse, 
dass ihm dies deshalb auch nicht gestat-
tet sei, sei die Registrierung gerichtli-
cher Vertretungsbefugnisse nicht ent-
behrlich. Dies ergebe sich auch aus ei-
nem Schreiben des BMJ vom 6.4.2009. 
Er genieße Bestandsschutz nach § 3 
Abs. 2 RDG-EG. Seine Alt-Erlaubnis 
sei nicht ausdrücklich auf den außerge-
richtlichen Bereich beschränkt gewesen. 
Er habe einen Antrag auf Registrierung 
im Umfang seiner bisherigen Befugnis-
se gestellt. Demnach dürfe er nach wie 
vor alle Tätigkeiten ausüben, die ihm 
in den letzten Jahren genehmigt wor-
den seien, wozu auch die Vertretung vor 
den Sozialgerichten und die vor dem 
Landessozialgericht zählten, und zwar 
unabhängig davon, ob diese einen Be-
zug zum Rentenrecht aufwiesen oder 
nicht. 

Ferner sei er auf seinen Antrag hin 
umfassend auch auf dem Gebiet des 
Schwerbehindertenrechts auf seine 
Sachkunde hin geprüft worden. Da-
raufhin habe er die beantragte Erlaub-
nis unter dem 26.7.1996 erhalten sowie 
auch die Erlaubnis des LSG Rheinland-
Pfalz vom 26.6.1997 zum mündlichen 
Verhandeln in Angelegenheiten der So-
zialgerichtsbarkeit. Seiner Beschwerde 
gegen eine ihn zurückweisende Ent-
scheidung vom Sozialgericht Koblenz 
sei durch das Landessozialgericht mit 
Beschluss vom 23.5.2000 stattgegeben 
worden. In der Folgezeit sei ihm auch 
von den Landessozialgerichten Nord-
rhein-Westfalen und Hessen die Er-
laubnis zum mündlichen Verhandeln vor 
den Sozialgerichten ohne Einschrän-
kung erteilt worden. Dies gelte auch 
für das Gebiet des Schwerbehinderten-
rechts ohne jede Einschränkung. [....] 
Wenn sich diese Reichweite der Er-
laubnis auf dem Gebiet des Schwerbe-
hindertenrechts durch die Entscheidung 
des BSG vom 21.3.2002 eingeschränkt 
habe, so könne dies nicht rückwirkend 
für bereits erteilte Erlaubnisse gelten. 
Diese würden als begünstigende Ver-
waltungsakte Bestandsschutz genießen 
und könnten nur nach den Vorschrif-
ten über den Widerruf oder die Rück-
nahme rechtswidriger Verwaltungsakte 
zulasten des Widerspruchsführers ver-

ändert werden. Hierzu bedürfe es eines 
ausdrücklichen Bescheids, gegen den 
Rechtsmittel eröffnet seien. Solche Be-
scheide seien hier jedoch nicht ergan-
gen. Da die ihm erteilte Erlaubnis zum 
Zeitpunkt ihres Erlasses rechtmäßig ge-
wesen sei – was durch das LSG Rhein-
land-Pfalz rechtskräftig bestätigt worden 
sei –, hätte die Erlaubnisbehörde bzw. 
hätten die Landessozialgerichte sie nur 
nach den Vorschriften über den Wider-
ruf eines Verwaltungsakts insoweit auf-
heben können. 

Mit Schreiben vom 11.2.2010 
wandte sich die Präsidentin des 
Landgerichts Mainz als Registrie-
rungsbehörde an den Präsidenten 
des Oberlandesgerichts Koblenz 
und wies auf Folgendes hin: 

Zu der Registrierung von Renten-
beratern mit einer Alt-Erlaubnis im 
Schwerbehindertenrecht gebe es bereits 
seit dem Inkrafttreten des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes eine breite Diskussion 
mit dem Bundesverband der Renten-
berater e. V., der sich seinerseits an das 
Ministerium der Justiz gewandt habe. 
Beim Landgericht Mainz würden die 
Alt-Erlaubnisse im Bereich Rentenbe-
ratung nicht unter der Rubrik „Regis-
trierte Erlaubnisinhaber“ erfasst, son-
dern vielmehr unter der Rubrik „Ren-
tenberatung“. Der Gesetzgeber habe 
durch das neue Recht eine Vollerlaub-
nis nach altem Recht weder einschrän-
ken noch erweitern wollen. Deshalb sei 
eine Vollerlaubnis nach dem Rechts-
beratungsgesetz in einem bestimmten 
Bereich (hier: Rentenberatung) auch als 
Vollerlaubnis nach dem Rechtsdienst-
leistungsgesetz zu registrieren, ohne dass 
es der Registrierung einzelner Gebiete, 
wie zum Beispiel des Schwerbehinder-
tenrechts, bedürfe. Demzufolge seien 
bisher Anträge von Rentenberatern mit 
einer umfassenden Alt-Erlaubnis, sie als 
registrierte Erlaubnisinhaber zu regis-
trieren, ebenso abgelehnt worden wie 
die Registrierung gerichtlicher Vertre-
tungsbefugnisse. Ein besonderes Zulas-
sungsverfahren für Rentenberater als 
Prozessvertreter in sozialgerichtlichen 
Verfahren gebe es seit 1.7.2008 nicht 
mehr. Vielmehr erhielten diese Perso-
nen nach § 73 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGG 
automatisch die Befugnis, vor den So-

zialgerichten aufzutreten, ohne dass dies 
einer Aufnahme in das Rechtsdienst-
leistungsregister bedürfe. 

Die Registrierung des Klägers sei 
vollständig, sodass eine Registrierung 
gerichtlicher Befugnisse gemäß § 3 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 i. V. m. § 3 Abs. 2 
Satz 2 RDGEG nicht in Betracht kom-
me, da die Alt-Erlaubnis vom 26.7.1996 
den Kläger ausdrücklich nicht zum 
mündlichen Verhandeln vor den Sozial-
gerichten berechtigt habe. Mit seiner 
Registrierung als Rentenberater habe 
der Kläger gemäß § 73 Abs. 2 Satz 2 
Nr. 3 SGG automatisch die Befugnis er-
halten, im Rahmen dieser gesetzlichen 
Bestimmungen vor den Sozialgerichten 
aufzutreten, ohne dass es einer Aufnah-
me in das Rechtsdienstleistungsregister 
bedürfe. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 
9.4.2010 wies der Präsident des 
Oberlandesgerichts Koblenz den 
Widerspruch des Klägers zurück 

und führte aus, dass die Vorschrift des 
§ 73 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGG streng 
akzessorisch zur außergerichtlichen 
Beratungs- bzw. Vertretungsbefugnis 
sei. Die Vertretungsbefugnis werde nur 
in Fällen besonderer materieller Sach-
kunde und der inhaltlichen Befassung 
der Angelegenheit mit Rentenrechts-
fragen gewährt. Der Kläger könne sei-
nen Antrag auch nicht mit Erfolg auf 
den Grundsatz des Bestandsschutzes für 
Alt-Erlaubnisinhaber stützen. Die ihm 
erteilte Erlaubnis vom 26.7.1996 ge-
he nicht über die in § 10 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 RDG geregelten Befugnisse hi-
naus. Auch die nach dem Rechtsbe-
ratungsgesetz erteilte Erlaubnis einer 
Tätigkeit als Rentenberater für den 
Bereich des Schwerbehindertenrechts 
setze immer eine Beratungstätigkeit mit 
Bezug zur gesetzlichen Rente voraus. 
Das Bundessozialgericht habe insoweit 
ausgeführt, dass der Schutzgedanke des 
Rechtsberatungsgesetzes eine enge Aus-
legung des Begriffs des Rentenberaters 
gebiete und damit ein Tätigwerden des 
Rentenberaters auf einem Rechtsgebiet 
außerhalb von Rentenberatungen ver-
biete. Diese herrschende Meinung zum 
Begriff des Rentenberaters, die von 
diesem Begriff nicht nur die klassische 
Beratung im Bereich der gesetzlichen 
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Rentenversicherung erfasst sehe, son-
dern auch eine Beratung, andere Sozial-
renten betreffend, verzichte nicht auf 
einen notwendigen Rentenbezug der 
erlaubten Tätigkeit. § 10 Abs. 1 Satz 1,
Satz 2 RDG habe diesen Begriff des 
Rentenberaters im Sinne des § 1 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1 Rechtsberatungsgesetz zum 
Gesetzesinhalt gemacht, indem es dort 
„Rentenberater auf dem Gebiet (…) 
des übrigen Sozialversicherungs- und 
Schwerbehindertenrechts mit Bezug zu 
einer gesetzlichen Rente“ heiße. Dieser 
rechtlichen Beurteilung stehe auch die 
Entscheidung des Landessozialgerichts 
Rheinland-Pfalz vom 23.5.2000 nicht 
entgegen. Dort sei ein Sachverhalt be-
urteilt worden, der aufgrund indivi-
dueller Besonderheiten der Erlaubnis-
erteilung die Feststellung zugelassen 
habe, die erteilte Erlaubnis umfasse im 
Sinne der erweiterten Auslegung auch 
Angelegenheiten der sozialen Pflege-
versicherung. Derartige sachspezifische 
Merkmale habe der vorliegende Fall 
nicht aufgewiesen, vielmehr sei in dem 
Bescheid vom 26.7.1996 ausdrücklich 
hervorgehoben gewesen, dass die Er-
laubnis nicht zum mündlichen Verhan-
deln in Angelegenheiten der Sozial-
gerichtsbarkeit berechtige. Soweit der 
Kläger auf die ihm von den Landesso-
zialgerichten Nordrhein-Westfalen und 
Hessen erteilten Erlaubnisse verweise, 
sei anzumerken, dass diese dahingehend 
lauteten, dass die entsprechende Zulas-
sung im Rahmen der Erlaubnis nach 
Artikel 1 § 1 Rechtsberatungsgesetz er-
folgt sei und damit ebenfalls voraussetze, 
dass die Angelegenheit der mündlichen 
Verhandlung einen Bezug zur Rente 
aufweise. Damit seien dem Kläger keine 
über § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 hinaus-
gehenden Befugnisse verliehen worden, 
sodass der Antrag auf Registrierung als 
registrierter Erlaubnisinhaber zu Recht 
abgelehnt worden sei. Was die Vertre-
tungsbefugnis angehe, bedürfe es keiner 
gesonderten Registrierung, da diese be-
reits aus § 73 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 SGG 
folge, sodass für eine ausdrückliche Re-
gistrierung kein Rechtsschutzbedürfnis 
bestehe. 

Nach Zustellung des vorgenann-
ten Widerspruchsbescheides am 
14.04.2010 hat der Kläger am 

10.5.2010 die vorliegende Klage 
erhoben, 

mit der er zunächst begehrt hat, ihn 
im Bereich „Rentenberatung“ mit der 
Erläuterung „Erlaubnis zur Besorgung 
fremder Rechtsangelegenheiten auf 
dem Gebiet der Krankenversicherung, 
der Unfallversicherung, des Schwerbe-
hindertenrechts und der Pflegeversi-
cherung“ einzutragen sowie zusätzlich 
im Bereich „Registrierte Erlaubnisin-
haber“ mit der Erläuterung „Erlaubnis 
zum mündlichen Verhandeln vor den 
Sozialgerichten auch ohne Bezug zum 
Rentenrecht im Einzelfall“. 

Es sei unstreitig, dass er in Verfahren 
mit Rentenbezug im gesamten Bereich 
des Kranken- und Pflegeversicherungs-
rechts und des Schwerbehinderten-
rechts vor den Sozialgerichten auftreten 
dürfe, aber ohne den erstrebten Zu-
satz erleide er im Vergleich zu anderen 
Rentenberatern, bei denen umfangrei-
chere Hinweise registriert seien, einen 
Wettbewerbsnachteil, weil ein neutraler 
Dritter den Eindruck erlangen müsse, 
seine – des Klägers – Befugnisse seien 
eingeschränkt. 

Weiter trägt er vor, es sei ihm unter 
der Geltung des Rechtsberatungsgeset-
zes erlaubt gewesen, auch in Verfahren 
ohne Rentenbezug vor den Sozialge-
richten aufzutreten. Dies ergebe sich 
aus dem Umfang der durchgeführten 
Sachkundeprüfung – er habe eine er-
weiterte Sachkundeprüfung auch zum 
Schwerbehinderten-, Pflegeversiche-
rungs-, Unfall- und Krankenversiche-
rungsrecht absolviert und bestanden –, 
aus der Entscheidung des LSG Rhein-
land-Pfalz vom 23.5.2000, aus der Er-
laubniserteilung des Präsidenten des 
Hessischen Landessozialgerichts vom 
3.1.2001 und aus dem Umstand, dass 
der Präsident des Landgerichts Koblenz 
zwar die Streichung des Rechtsgebiets 
der Arbeitsförderung aus seinem Brief-
kopf gefordert habe, nicht aber des 
Kranken- oder Pflegeversicherungs- 
und des Schwerbehindertenrechts. Er 
habe in vielen Fällen – seiner Schät-
zung nach mehrere Hundert – un-
beanstandet vor den Sozialgerichten 
Verfahren nach dem Schwerbehinder-
tenrecht durchgeführt. Zumeist hätten 
die Verfahren die Erreichung des Status 

der Schwerbehinderteneigenschaft (50 
Prozent MdE) zum Gegenstand gehabt. 
Darunter hätten sich sicherlich auch 
Verfahren mit Nachteilsausgleichen für 
Schwerbehinderte befunden. Bis zum 
Inkrafttreten des RDG habe er niemals 
vor den Sozialgerichten einen Ren-
tenbezug darlegen müssen. Das LSG 
habe seine Vertretungsbefugnis in allen 
Berufungsfällen anerkannt. Der nach 
früherer Rechtslage bestehende Status 
quo solle nach dem Willen des Gesetz-
gebers auch unter Geltung des RDG 
weiterbestehen. Deshalb sei er als sog. 
Alt-Erlaubnisinhaber befugt, vor Sozi-
algerichten auf dem Gebiet des Kran-
kenversicherungs-, des Pflegeversiche-
rungs- und des Schwerbehinderten-
rechts zu verhandeln, auch wenn kein 
Rentenbezug bestehe. Diese Befugnis 
sei in das Rechtsdienstleistungsregister 
einzutragen. 

Zur weiteren Untermauerung sei-
nes Vortrags legte der Kläger unter dem 
6.8.2010 und unter dem 14.1.2011 
Auflistungen von Verfahren vor, die er 
für seine Mandanten geführt habe. 

Dies alles habe dazu geführt, dass 
er seine frühere hauptberufliche Tätig-
keit im Jahr 2007 gekündigt habe und 
seine bisherige Nebenbeschäftigung als 
Rentenberater nunmehr hauptberuflich 
fortgesetzt habe. Das Personal in seinem 
Büro habe er entsprechend aufgestockt 
(fünf Mitarbeiter). Habe die Klage kei-
nen Erfolg, wären Entlassungen, zu-
mindest von drei Mitarbeitern, nicht zu 
vermeiden. 

Im Übrigen sei die Handhabung 
des Rentenbezugs vor dem SG Koblenz 
sehr uneinheitlich. Einige Kammern 
teilten seine Auffassung, dass der Ren-
tenbezug im Bereich der Anerkennung 
als Schwerbehinderter immer bestehe, 
weil sich die Rente dadurch gering-
fügig erhöhe, dass schwerbehinderte 
Menschen die Altersrente später in An-
spruch nähmen, andere nicht. 

In der mündlichen Verhandlung 
hat der Kläger an seinem Klage-
begehren die zusätzliche Regis-
trierung betreffend im Bereich 
„Rentenberatung“ nicht mehr 
festgehalten. 
Er beantragt nunmehr nur noch, 
den Beklagten unter Aufhebung 
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des Bescheids vom 27. Februar 2010 und des Wider-
spruchsbescheids vom 9. April 2010 zu verpflichten, ihn 
im Bereich „Registrierte Erlaubnisinhaber“ ins Rechts-
dienstleistungsregister aufzunehmen.

Der Beklagte beantragt, die Klage abzuweisen, und be-
zieht sich zur Begründung auf seine Stellungnahme vom 
19.10.2009 an das Ministerium der Justiz von Rheinland/
Pfalz, wonach eine Vollerlaubnis nach neuem Recht kei-
ner Registrierung einzelner Gebiete bedürfe. Entgegen der 
Rechtsmeinung des Bundesverbandes der Rentenberater sei 
auch nach früherem Recht ein Bezug zur Rente, der aller-
dings sehr weit auszulegen sei, erforderlich gewesen. Die ge-
forderte Registrierung als registrierter Erlaubnisinhaber sei 
bislang generell abgelehnt worden. 

Aus den Erlaubniserteilungen der LSG-Präsidenten zum 
mündlichen Verhandeln vor den Gerichten der Sozialge-
richtsbarkeit könne der Kläger keinen Vertrauensschutz her-
leiten. Der Gesetzgeber habe mit dem neuen Recht nur das 
Vertrauen des Alt-Erlaubnisinhabers auf den Bestand seiner 
(außergerichtlichen) Rechtsberatungstätigkeit schützen wol-
len, nicht jedoch hiervon abgeleitete gerichtliche Vertretungs-
befugnisse, die von den Landessozialgerichten erteilt worden 
seien. Der Kläger sei im Zusammenhang mit der Erteilung 
der Rechtsberatungserlaubnis darauf hingewiesen worden, 
dass diese nicht zum mündlichen Verhandeln in Angelegen-
heiten der Sozialgerichtsbarkeit berechtige. Der Umfang der 
Rechtsberatungserlaubnis sei getrennt von der Zulassung 
als Prozessagent zu beurteilen. Die Zulassungsurkunde des 
Präsidenten des Landessozialgerichts Rheinland-Pfalz brin-
ge dies zum Ausdruck, weil sie dem Kläger die Erlaubnis 
nur im Rahmen der nach dem Rechtsberatungsgesetz er-
teilten Erlaubnis erteile. Diese sei zur Vermeidung von Kom-
petenzüberschreitungen, durch die der Schutzgedanke des 
Art. 1 § 1 Abs. 1 Satz 2 RBerG unterlaufen werde, eng aus-
zulegen. 

Die Behauptungen des Klägers, er habe in der Vergan-
genheit vor den Sozialgerichten auch in Rechtsstreitigkeiten 
ohne Rentenbezug auftreten dürfen und im Vertrauen darauf 
seine Tätigkeit als Arbeitnehmer gekündigt bzw. sein Personal 
aufgestockt, werde mit Nichtwissen bestritten. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streit-
standes wird Bezug genommen auf den Inhalt der Gerichts-
akte sowie der Verwaltungsakten des Beklagten, die vorge-
legen haben und Gegenstand der mündlichen Verhandlung 
waren. 

Entscheidungsgründe 

Soweit der Kläger seinen Klageantrag zur Registrierung 
im Bereich „Rentenberatung“ des Rechtsdienstleis-
tungsregisters in der mündlichen Verhandlung konklu-
dent zurückgenommen hat, wird das Verfahren einge-
stellt (§ 92 Abs. 3 VwGO). 
Was den nunmehr allein streitgegenständlichen Antrag 
auf zusätzliche Registrierung im Bereich „registrierte 
Erlaubnisinhaber“ angeht, ist die Klage zulässig und hat 
auch in der Sache Erfolg. 

1.

2.

Der Kläger hat aus § 1 Abs. 3 Satz 2, § 3 Abs. 2
Satz 1 Nr. 3, Satz 2 des Einführungsgesetzes zum 
Rechtsdienstleistungsgesetz – RDGEG – einen 
Anspruch darauf, im Rechtsdienstleistungsre-
gister neben der bereits erfolgten Registrierung 
im Bereich „Rentenberatung“ auch im Bereich 
„registrierte Erlaubnisinhaber“ registriert zu wer-
den. 
§ 1 Abs. 3 RDGEG regelt, dass Inhaber einer Erlaub-
nis nach Art. 1 § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 5 oder Nr. 6 des 
Rechtsberatungsgesetzes unter Angabe des Umfangs ih-
rer Erlaubnis als registrierte Personen nach § 10 Abs. 1
Satz 1 Nr. 1, 2 oder Nr. 3 des Rechtsdienstleistungsge-
setzes registriert werden. Erlaubnisinhaber, deren Er-
laubnis sich auf andere Bereiche erstreckt oder deren 
Befugnisse über die in § 10 Abs. 1 des Rechtsdienstleis-
tungsgesetzes – RDG – hinausgehen, werden gesondert 
oder zusätzlich zu ihrer Registrierung nach Satz 1 als 
Rechtsbeistände oder Erlaubnisinhaber registriert (re-
gistrierte Erlaubnisinhaber). Sie dürfen unter ihrer bisher 
geführten Berufsbezeichnung Rechtsdienstleistungen in 
allen Bereichen des Rechts erbringen, auf die sich ihre 
bisherige Erlaubnis erstreckt.
Nach § 3 Abs. 2 RDGEG stehen registrierte Erlaubnis-
inhaber im Sinne von (u.a.) § 73 Abs.2 Satz 1 des So-
zialgerichtsgesetzes einem Rechtsanwalt gleich, soweit 
ihnen die gerichtliche Vertretung oder das Auftreten in 
der Verhandlung durch (Nr. 3) eine für die Erteilung der 
Erlaubnis zum mündlichen Verhandeln vor den Sozial-
gerichten zuständige Stelle gestattet war. Dann ist der 
Umfang der Befugnis zu registrieren und im Rechts-
dienstleistungsregister bekanntzumachen. 
Der Sinn und Zweck des § 1 RDGEG liegt darin, Alt-
erlaubnisinhabern zwar keinen Bestandsschutz im ei-
gentlichen Sinne – ihre Rechtsberatungserlaubnis bleibt 
nach Inkrafttreten des neuen RDG nicht dauerhaft 
gültig –, aber einen eingeschränkten Bestandsschutz 
zu gewähren: sie sollen die Möglichkeit erhalten, ihre 
Rechtsdienstleistungen dauerhaft weiter zu erbringen, 
wenn sie auf ihren Antrag hin im neuen Rechtsdienst-
leistungsregister registriert werden. Eine Einschränkung 
des Umfangs ihrer Rechtsdienstleistungsbefugnis ist 
nicht vorgesehen. Die einzige „Erschwernis“ gegenüber 
dem bisherigen Rechtszustand besteht in der Pflicht zur 
Unterhaltung einer Haftpflichtversicherung (Hk-RDG/
Offermann-Burckart, § 1 RDGEG, RdNr. 2). 
Nach Maßgabe dessen ist der Kläger über die bereits er-
folgte Registrierung als Rentenberater hinaus als regis-
trierter Erlaubnisinhaber zu registrieren, weil ihm auf-
grund seiner Rechtsberatungserlaubnis vom 26.7.1996 
Befugnisse zustanden, die über die nach neuer Rechts-
lage, unter Geltung des RDG, bestehenden Befugnis-
se eines Rentenberaters nach § 10 RDG hinausgehen. 
Damit er diese dauerhaft weiter erbringen kann, ist eine 
Registrierung im Bereich „registrierte Erlaubnisinha-
ber“ erforderlich. 

3.

4.

5.

6.

7.
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Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 RDG umfasst die Ren-
tenberaterregistrierung nach dem seit 1.7.2008 gelten-
den Recht neben dem Gebiet der gesetzlichen Ren-
ten- und Unfallversicherung und das des sozialen Ent-
schädigungsrechts sowie weiteren Rechtsbereichen das 
übrige Sozialversicherungs- und Schwerbehinderten-
recht „mit Bezug zu einer gesetzlichen Rente“. Unter 
diesem Rentenbezug ist ausweislich der Begründung 
zum Gesetzentwurf (s. BT-Drs. 16/3655, S. 64) und 
der Kommentierungen zu § 10 RDG (s. Grunewald/
Römermann, § 10 RdNr. 59; Kleine-Cosack, § 10 
RdNr. 23f; Hk-RDG/Schmidt, § 10 RDG RdNr. 31ff.) 
ein konkreter Bezug zu rentenrechtlichen Fragestellun-
gen im Einzelfall zu verstehen. Wann dieser zu bejahen 
und das Tätigkeitsfeld eines Rentenberaters dementspre-
chend eröffnet ist, wird in der Rechtsprechung der Sozi-
algerichte unterschiedlich beurteilt. Vor allem bei Klagen 
im Schwerbehindertenrecht zur Feststellung des Grades 
der Behinderung, die der Kläger häufig für seine Man-
danten führt, wird in enger Auslegung teilweise die An-
sicht vertreten, dass nur bei Altersrenten für Schwerbe-
hinderte, nicht jedoch bei Erwerbsminderungsrenten ein 
Rentenbezug gegeben sein kann und dieser auch erst 
dann bejaht, wenn der Antrag bzgl. der Schwerbehin-
derteneigenschaft ca. drei Jahre vor dem möglichen Be-
ginn der Rente für schwerbehinderte Menschen gestellt 
wird (vgl. die vom Kläger vorgelegte Entscheidung des 
SG Koblenz vom 25.2.2010, Az.: S 3 SB 61/10, Bl. 75 
ff. Gerichtsakte; Schreiben des Vorsitzenden der 7. Kam-
mer des SG Koblenz vom 23.2.2010, Bl. 159 Gerichts-
akte; SG Bremen vom 5.2.2009, Az.: S 20 SB 252/08, 
und vom 8.9.2009, Az.: S 3 SB 22/08 WA; juris). Wenn 
der Kläger in sozialgerichtlichen Verfahren infolge der 
Anlegung dieses strengen Maßstabs als Prozessbevoll-
mächtigter zurückgewiesen wird – die Entscheidung 
ist nach § 73 Abs. 3 Satz 1 SGG unanfechtbar –, hilft 
es ihm auch nicht, dass die Registrierungsbehörde die 
Auffassung vertritt, dass der Rentenbezug sehr weit aus-
zulegen sei und daher nur die Bereiche von der Rechts-
dienstleistung ausgenommen seien, die unter gar keinem 
Gesichtspunkt einen Bezug zur gesetzlichen Rente auf-
weisen (s. Schriftsatz der Präsidentin des Landgerichts 
Mainz vom 19.10.2009 an das Ministerium der Justiz 
Rheinland-Pfalz, Bl. 58 Gerichtsakte). 
Unabhängig davon, welcher Ansicht zu folgen ist, ist 
jedoch festzuhalten, dass der Kläger, da er bislang nur 
im Bereich Rentenberatung registriert ist, nunmehr in 
den für ihn besonders wichtigen Rechtsgebieten des 
Schwerbehindertenrechts sowie der Kranken- und Pfle-
geversicherung in jedem Einzelfall einen konkreten 
Rentenbezug nachweisen muss. Soweit ihm dies nicht 
gelingt, ist eine Rechtsdienstleistung bei derzeitiger Re-
gistrierung unzulässig. 
Demgegenüber legt das Gericht die dem Kläger unter 
dem 26.7.1996 vom Präsidenten des Landgerichts Ko-
blenz erteilte Erlaubnis zur Rechtsberatung als Renten-

8.

9.

10.

berater so aus, dass diese in den Rechtsgebieten Schwer-
behindertenrecht, Kranken- und Pflegeversicherung kei-
nen konkreten Rentenbezug im Einzelfall erforderte. 
Die Alterlaubnis des Klägers ging daher in ihrem Um-
fang über die nach neuer Rechtslage zulässigen Betäti-
gungsmöglichkeiten eines Rentenberaters hinaus, mit 
der Folge, dass eine zusätzliche Registrierung als regis-
trierter Erlaubnisinhaber erforderlich ist, um dem Kläger 
seinen früher zulässigen Tätigkeitsumfang zu erhalten. 
Festzuhalten ist zunächst, dass die dem Kläger erteilte 
Rechtsberatungserlaubnis selbst, abgesehen vom Aus-
schluss des mündlichen Verhandelns vor den Sozialge-
richten, keine Aussage dazu enthält, in welchem Umfang 
er tätig sein darf. Sie verweist diesbezüglich nur auf die 
Vorschriften des Rechtsberatungsgesetzes und der dazu 
ergangenen Ausführungsverordnungen, die aber eben-
falls keine Definition des Zulassungsumfangs enthielten. 
Es bestand daher schon seit der Einführung der Teiler-
laubnis des Rentenberaters Streit über die Frage, wel-
che Gebiete in welchem Umfang davon erfasst waren 
(s. dazu Rennen/Caliebe, RBerG, 3. Aufl. 2001, Art. 1 
§ 1 RBerG, RdNr. 128; Kleine/Cosack, RBerG, 2004, 
Art. 1 § 1 RdNr. 258). Die teilweise erhobene Forde-
rung, der Gesetzgeber solle tätig werden und die einzel-
nen Rechtsgebiete benennen, auf die sich die Erlaubnis 
beziehe, hatte sich nicht durchsetzen können, weil dies 
die Erlaubnisnorm überfrachte, vor allem aber weil die 
Erfahrung gezeigt habe, dass gerade im Sozialrecht neue 
Rechtsgebiete hinzukämen (z.B. Pflegeversicherung), 
die dann jeweils eine Änderung des Rechtsberatungsge-
setzes erforderlich machen würden. 
Vorliegend spricht im Rahmen der notwendigen Ausle-
gung der dem Kläger erteilten Rechtsberatungserlaubnis 
Überwiegendes dafür, deren Umfang so zu verstehen, 
dass ein konkreter Rentenbezug im jeweiligen Einzel-
fall in Verfahren aus dem Schwerbehindertenrecht, dem 
Kranken- und Pflegeversicherungsrecht unter der Gel-
tung des Rechtsberatungsgesetzes nicht erforderlich war. 
Dabei ist zunächst festzuhalten, dass die Auslegung durch 
das Gericht auf die zum Zeitpunkt der Erteilung der 
Rechtsberatungserlaubnis im Jahr 1996 erkennbaren 
Umstände abstellt, denn nach Sinn und Zweck des § 1 
RDGEG (s.o.) sollen Alt-Erlaubnisinhaber ihre früher 
erlaubten Rechtsdienstleistungen dauerhaft weiter er-
bringen können. Eine Auslegung der 1996 erteilten Er-
laubnis, die sich an heutigen Vorstellungen zum Renten-
beraterberuf orientiert, stünde damit nicht in Einklang. 
Was zunächst das Schwerbehindertenrecht angeht, teilt 
das Gericht die Auffassung des LSG Baden-Württem-
berg, das in seinem Beschluss vom 4.10.2007 (Az.: L 6 
SB 6134/06 B; juris) unter Bezugnahme auf eine äl-
tere Entscheidung desselben Gerichts vom 16.3.1995 
(Az.: L 11 Vs 89/95 B, LS in juris) unter Berücksichti-
gung der Gesetzesmaterialien, der historischen Zustän-
digkeit der Rentenberater für das Schwerbehinderten-
recht im Kontext mit dem Versorgungsrecht, der engen 

11.

12.

13.

14.
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Verzahnung von Renten- und Schwerbehindertenrecht 
sowie des Schutzzwecks des Rechtsberatungsgesetzes 
entschieden hat, dass eine Erlaubnis als Rentenberater 
das Tätigwerden auf dem Gebiet des Schwerbehinder-
tenrechts einschließt, unabhängig von der Frage, ob ein 
konkretes Schwerbehindertenverfahren in einem sachli-
chen Zusammenhang mit einem Rentenverfahren steht. 
Das Sozialgericht Würzburg hat diese Sichtweise sogar 
als eindeutige Rechtslage bezeichnet (Gerichtsbescheid 
vom 14.6.2002, Az.: S 5 SB 992/01; juris). Die Gegen-
meinung (vgl. LSG Sachsen-Anhalt vom 14.5.2008, 
Az.: L 5 SB 25/03, juris) hätte zur Folge, dass letztlich 
erst im gerichtlichen Verfahren die Frage geklärt werden 
könnte, ob der Rentenberater (auch im Verwaltungsver-
fahren vor der zuständigen Behörde) tätig sein kann bzw. 
sein durfte, was bei der rechtsuchenden Bevölkerung 
und insbesondere den Mandanten eines Rentenbera-
ters zu einer nicht mit den Schutzzwecken des Gesetzes 
vereinbaren Unsicherheit führen würde (zu Recht: LSG 
Baden-Württemberg a.a.O.; Rennen/Caliebe a.a.O. 
RdNr. 128 a.E.) und daher nicht überzeugt. 
Die Urteile des Bundessozialgerichts vom 6.3.1997 (7 
RAr 20/96) und vom 21.3.2002 (B 7 AL 64/01 R; bei-
de juris) und die Entscheidung des Oberverwaltungsge-
richts Rheinland-Pfalz vom 24. April 1990 (6 A 144/89.
OVG) stehen dem nicht entgegen. Sie sind nicht zu den 
hier interessierenden Rechtsgebieten, sondern zur Ar-
beitslosenversicherung ergangen, die vorliegend nicht im 
Streit steht. Auch das LSG Baden-Württemberg, das für 
das Schwerbehindertenrecht – wie oben dargelegt – kei-
nen Rentenbezug im Einzelfall für erforderlich hält, sah 
keine Vertretungsbefugnis für Rentenberater im Bereich 
Arbeitsförderungsrecht (Beschluss vom 5.2.1996, Az.: L 
13 Ar 336/95; juris). In der Entscheidung von 1997 hat-
te das BSG überdies ausdrücklich offengelassen, wie die 
Rechtslage im Schwerbehindertenrecht zu beurteilen 
ist. Folglich lässt sich die genannte Rechtsprechung zum 
Arbeitslosenrecht nicht als Beleg dafür heranziehen, dass 
schwerbehindertenrechtliche Verfahren ohne konkreten 
Rentenbezug nicht vom Tätigkeitsumfang einer Ren-
tenberatererlaubnis mit umfasst waren. 
Für die hier vorgenommene Auslegung der Rechtsbe-
ratungserlaubnis des Klägers spricht ferner die Entschei-
dung des LSG Rheinland-Pfalz in seinem Beschluss 
vom 23.5.2000 (Az.: L 5 B 34/00) zur Pflegeversiche-
rung: Dort vertrat das LSG die Meinung, dass der Klä-
ger auf dem Gebiet der Pflegeversicherung generell zur 
Vertretung befugt war. Ob im konkreten Einzelfall ein 
Rentenbezug vorlag (was in erster Instanz das Sozial-
gericht in dem auf Zahlung von Pflegegeld der Stu-
fe I gerichteten Rechtsstreit verneint hatte), spielte aus 
Sicht des LSG keine Rolle, vielmehr wurde im Sinne 
einer teleologisch-historischen Auslegung der sog. er-
weiterten Lösung der Vorzug gegeben und die abstrakte 
Verzahnung des Rechtsgebiets der Pflegeversicherung 
mit der Rentenberatung (über die Einbeziehung der 

16.

17.

krankenversicherungspflichtigen Rentner in die Pfle-
geversicherung) zur Herstellung des notwendigen Zu-
sammenhangs zum gesetzlichen Begriff des Rentenbe-
raters für ausreichend gehalten. Die Entscheidung des 
LSG lässt sich auch nicht darauf zurückführen, dass die 
sozialgerichtliche Vertretungsbefugnis des Klägers wei-
ter ausgelegt wurde als seine Rechtsberatungserlaubnis. 
Zum einen basiert die Entscheidung ausdrücklich auf 
der Auslegung der Rechtsberatungserlaubnis des Klägers 
vom 26.7.1996 aus Sicht der Justizverwaltung, und zum 
anderen wurde die Zulassung zum mündlichen Verhan-
deln durch den rheinland-pfälzischen LSG-Präsiden-
ten vom 26.6.1997 ausdrücklich (nur) im Rahmen der 
Erlaubnis vom 26.7.1996 erteilt. Auch dem LSG-Be-
schluss vom 23.5.2000 liegt daher die Ansicht zugrun-
de, dass die Rechtsberatungserlaubnis des Klägers vom 
26.7.1996 auch Angelegenheiten der Pflegeversicherung 
ohne konkreten Rentenbezug abdeckte. Die gleiche Ar-
gumentation gilt dann auch für die Vertretungsbefugnis 
auf dem Gebiet der Krankenversicherung.
Zu Recht hat das LSG Rheinland-Pfalz in dem zitier-
ten Beschluss darauf hingewiesen, dass der Kläger im 
Jahr 1995 einen umfassend zu verstehenden Antrag auf 
Erteilung einer Rechtsberatungserlaubnis gestellt hat-
te, die erforderliche Sachkunde – auch wegen dieses 
Antragsumfangs – zunächst aber noch nicht als nach-
gewiesen angesehen wurde, und der Kläger daraufhin 
einen Sachkundetest abgelegt hat, mit dem auch seine 
Kenntnisse im Bereich Schwerbehindertenrecht, Kran-
ken- und Pflegeversicherung schriftlich und mündlich 
überprüft wurden, die teilweise keinen Bezug zu einer 
gesetzlichen Rente aufwiesen (s. die in der Verwaltungs-
akte enthaltenen Prüfungsaufgaben, insbesondere die 
Testaufgaben A Nr. 6, 11, 12, 13). Die Prüfung wurde 
von der gemeinsamen Prüfungsstelle der Präsidenten der 
Landgerichte abgenommen. Wenn nach erfolgreich ab-
gelegtem Sachkundetest eine Rechtsberatungserlaubnis 
vom zuständigen Landgerichtspräsidenten erteilt wurde, 
spricht vieles dafür, sie dann auch so zu verstehen, dass 
sie die geprüften Rechtsbereiche mit umfasste. In die-
sem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen, dass 
die damals geltenden Richtlinien für die Durchführung 
von Sachkundeprüfungen, die auf eine Absprache auf 
Landesjustizministerebene zurückgehen, das Schwer-
behindertenrecht u.a. auch hinsichtlich der MdE- und 
GdB-Bewertung sowie von Nachteilsausgleichen (für 
die ebenfalls kein Rentenbezug erkennbar ist) als Prü-
fungsstoff festlegten, ebenso im Bereich der Krankenver-
sicherung z.B. Versicherungsfälle, Leistungen und Bei-
träge (vgl. Anlagen zum Schreiben des Bundesverbandes 
der Rentenberater vom 19.10.2009 an das Ministerium 
der Justiz des Landes Sachsen- Anhalt, abrufbar im In-
ternet unter http://www.rentenberater.de/down-
load/stellungnahmen/RDG/Stellungnahme.pdf; 
Rennen/Caliebe, a.a.O., zu § 8 der 1. AVO, RdNr. 34, 
35). Anzunehmen, die nach bestandenem Sachkundetest 

18.

Auszug-Rechtsprechung-Urteilstex7   7 4.4.2011   09:08:32



Asgard-Verlag Dr. Werner Hippe GmbH
Einsteinstraße 10, 53757 Sankt Augustin
Tel. 02241-31 64-0, Fax 02241-31 64-36 

Die Rentenversicherung
Organ für den Bundesverband der Rentenberater e.V.

52. Jahrgang

Heft 4 – April 2011

– Auszug Seite 67 bis 75 – 

erteilte Erlaubnis beziehe diese Bereiche trotz erfolgter 
Überprüfung der diesbezüglichen Kenntnisse mangels 
Rentenbezugs nicht mit ein, erscheint widersprüchlich. 
Überdies kann in diesem Zusammenhang das Argument 
nicht überzeugen, dass zum Schutz des rechtsuchenden 
Publikums vor unqualifizierter Rechtsberatung eine en-
ge Auslegung der Rentenberatererlaubnis geboten wäre 
(vgl. LSG Sachsen-Anhalt vom 14.5.2008, a.a.O.). Dem 
Schutzbedürfnis des rechtsuchenden Publikums ist viel-
mehr Genüge getan, wenn ein Rentenberater vor Ertei-
lung seiner Rechtsberatungserlaubnis auf diesen Gebie-
ten geprüft wurde und seine Sachkunde nachgewiesen 
hat. Ist die erforderliche Sachkunde etwa für GdB-Fest-
stellungen nachgewiesen, erscheint es auch wenig über-
zeugend, die Beratungs- und Vertretungsbefugnis von 
der zeitlichen Nähe zum Renteneintritt und damit vom 
Lebensalter des Mandanten abhängig zu machen. 
Letztlich hat der Beklagte auch den Vortrag des Klä-
gers nicht substantiiert in Abrede gestellt, dass er vor 
Inkrafttreten des RDG in sozialgerichtlichen Verfahren 
keinen Rentenbezug im Einzelfall nachweisen musste 
und in zahlreichen, – schätzungsweise 300, insbeson-
dere schwerbehindertenrechtlichen – Verfahren ohne 
Rentenbezug aufgetreten ist. Da ihm aber sowohl für 
Rheinland-Pfalz wie auch für Nordrhein-Westfalen 
die Vertretung vor den Sozialgerichten nur im Umfang 
seiner Rechtsberatungserlaubnis vom 26.7.1996 gestat-
tet worden war, spricht dieser Umstand dafür, dass die 
Rechtsberatungserlaubnis des Klägers von den Sozial-
gerichten – nach den obigen Ausführungen zu Recht – 
damals so verstanden worden ist, dass sie in den genann-
ten Rechtsgebieten keinen konkreten Rentenbezug im 
Einzelfall erforderte. 
Was schließlich die dem Kläger vom Präsidenten des 
Hessischen Landessozialgerichts erteilte Erlaubnis zum 
mündlichen Verhandeln vor den hessischen Sozialge-
richten vom 3.1.2001 angeht, ist diese vom Wortlaut 
her deutlich weiter gefasst als die anderen beiden Ver-
tretungsbefugnisse des Klägers (für Rheinland-Pfalz 
und Nordrhein-Westfalen), denn sie erstreckte sich 
auf Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet der gesetzli-
chen Rentenversicherung, Sozialversicherung und des 
Schwerbehindertenrechts, ohne Einschränkung auf Ver-
fahren mit Rentenbezug. Geht man davon aus, dass dem 
Kläger mit dieser Gestattung das Auftreten vor den hes-
sischen Sozialgerichten nicht in größerem, sondern viel-
mehr im gleichen Umfang erlaubt werden sollte, in dem 
er auch außergerichtlich tätig sein durfte, spricht dies 
dafür, dass auch der hessische LSG-Präsident die Rechts-
beratungserlaubnis des Klägers weit auslegte, einen Ren-
tenbezug also nicht als erforderlich ansah. Sähe man dies 
anders, ginge also die Vertretungsbefugnis des Klägers für 
die hessische Sozialgerichtsbarkeit in Teilen über seine 
Rechtsberatungserlaubnis vom 26.7.1996 hinaus, wäre 
sie nach § 3 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 RDGEG ebenfalls 
zusätzlich zu registrieren.
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Angesichts all dessen vermag auch der Hinweis auf den 
Wortsinn des Rentenberaters und auf die Begründung 
zu Teil 3 § 10 RDG Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzentwurfs der 
Bundesregierung zum Entwurf eines Gesetzes zur Neu-
regelung des Rechtsberatungsrechts (BT-Drs. 16/3655, 
S. 64), wonach die Beratungs- und Vertretungsbefugnis 
der Rentenberater „auch künftig“ (ergo: auch früher 
schon) stets einen Bezug zu einer der genannten Ren-
tenformen voraussetze, nicht zu überzeugen. Zwar war 
und ist Ausgangs- und Endpunkt der Rentenberatung 
die Rente, es wurde aber unter Geltung des früheren 
Rechts nach zwar nicht unbestrittener, aber letztlich 
überzeugender Ansicht die Betätigung auf den Gebieten 
des Schwerbehindertenrechts sowie des Kranken- und 
Pflegeversicherungsrechts – ausgehend von historisch 
begründeten Zuständigkeiten der Rentenberater auf 
dem Gebiet der Sozialrenten und des Versorgungsrechts 
und einer abstrakten (aber eben nicht notwendigerweise 
in jedem konkreten Einzelfall bestehenden) Verzahnung 
der genannten Rechtsbereiche mit der gesetzlichen 
Rente – als von der Rentenberatererlaubnis mitumfasst 
angesehen. Daher handelt es sich bei der hier vertrete-
nen Auslegung auch nicht, wie von der Gegenmeinung 
angenommen, um eine Erweiterung von Vertretungs-
kompetenzen ohne sachlichen Bezug zur Kernkompe-
tenz eines Rentenberaters (vgl. LSG Sachsen-Anhalt, 
a.a.O.). 
Im Ergebnis ist daher festzustellen, dass der Um-
fang der dem Kläger unter Geltung des Rechts-
beratungsgesetzes erteilten Erlaubnis über den 
jetzigen Umfang seiner Rentenberaterbefugnisse 
nach dem Rechtsdienstleistungsgesetz hinausging, 
sodass ihm ein Anspruch auf zusätzliche Regis-
trierung in dem Bereich „registrierte Erlaubnis-
inhaber“ zusteht. Ohne diese zusätzliche Regis-
trierung gingen ihm die Beratungs- und Vertre-
tungsbefugnisse in Verfahren aus dem Schwerbe-
hindertenrecht, der Kranken- und der Pflegeversi-
cherung ohne konkreten Rentenbezug im Einzel-
fall entgegen § 1 Abs. 3 Satz 3 RDGEG verloren. 
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* Vgl. die Anmerkung auf Seite 65 in diesem Heft.
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